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Anfrage Nr. 186/2022 der SPD-Fraktion vom 08.08.2022 zur SVV 
am 28.09.2022 zur Planebrücke und zum weiterführenden Radweg 
Richtung Wilhelmsdorf 

Sehr geehrte Damen und Herren Stadtverordnete, 

DATUM 0,5, SEP. 222 

UNSER ZEICHEN 
SVBRB-66.001/SVV 

IHR ZEICHEN/SCHREIBEN VOM 

Ihre Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Fragen zum Bauzustand der vorhandenen Brücke: 

1. Gab es in der Vergangenheit regelmäßige Untersuchungen des 
Bauzustandes der Brücke? 

Die Brücke wird durch die Fachverwaltung mindestens jährlich 
besichtigt. Zudem werden 2 bis 3 Mal im Jahr durch eine fachkundige 
Stahlbaufirma Kontrollen der Auflagerbereiche durchgeführt. Bei 
Notwendigkeit erfolgen Instandsetzungen der Trägerauflagen durch 
Unterfütterungen und Schweißarbeiten sowie weitere Reparaturen 
festgestellter Mängel an Stahlprofilen. 

2. Wurden Bauwerksprüfungen nach DIN 1076 durchgeführt? Wenn ja, 
wann war die letzte Hauptprüfung / einfache Prüfung? 

Die letzte Hauptprüfung nach DIN 1076 stammt aus dem Jahr 2003. 
Sie ergab eine Zustandsnote 2,6. Aufgrund des geplanten Neubaus der 
Planebrücke wegen der erforderlichen Querschnittsverbreiterung für 
beidseitige Geh- und Radwege, der möglichst rechtwinkligen Querung 
des Bahnübergangs und einer Erhöhung der Tragfähigkeit wurden 
keine Hauptprüfungen an externe Ingenieurbüros in Auftrag gegeben. 
Die Fachverwaltung hat die Zustandsprüfungen wie unter 1.) 
beschrieben durchgeführt. Der Überbau der Brücke besteht aus 
Larssenspundwandprofilen, die als Längs- und Querträger zu einer 
zusammenhängenden Konstruktion verschweißt sind. Aus diesem 
Grund ist ein Spontanversagen ohne Ankündigungsverhalten 
unwahrscheinlich. Die Konstruktion ist nicht vergleichbar mit den 
Spannbetonträgern, die aufgrund von Spannungsrisskorrosions-
gefährdung in den letzten Jahren für Sperrungen und Ersatzneubauten 
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verantwortlich zeichneten (wie z.B. die Brücke am Altstädtischen Bahnhof oder die 
Quenzbrücke). 

3. Welche Ergebnisse und Feststellungen wurden dabei getroffen? 

Es wurden starke Abrostungen an den verwendeten Stahlprofilen vorgefunden sowie Risse in 
den Betonunterbauten, die eine Nutzung der Brücke nicht in Frage stellt. Das Geländer wies 
Schäden auf, die umgehend beseitigt wurden. 

4. Wie wird der aktuelle Brückenzustand durch die Verwaltung eingeschätzt und ist die 
Verkehrssicherheit noch gewährleistet? 

Die Verkehrssicherheit wird als gegeben eingeschätzt. Der Zustand unterliegt einer 
permanenten Verschlechterung. Durch die Geometrie der Brücke kann aber jeweils nur ein 
großes Fahrzeug das Bauwerk befahren. Dadurch gibt es keine Belastungsfälle durch sich 
begegnende LKW oder Busse unmittelbar auf der Brücke. 

5. Besteht die Gefahr einer Nutzungseinschränkung bzw. Nutzungsuntersagung? 

Sollten neue signifikante Schäden im Stahl-Überbau oder den Betonunterbauten auftreten, 
kann eine Tragfähigkeitsabminderung die Folge sein. 

6. Werden bis zum Ersatzneubau Sicherungsmaßnahmen an der bestehenden Brücke erforderlich? 
Wenn ja, in welchem Umfang und mit welchen Kosten ist zu rechnen? 

Die zyklischen Besichtigungen der Verwaltung und die Kontrollen der Auflagerbereiche durch 
die Stahlbaufachleute führen zu Unterhaltungsarbeiten zur Sicherung des Bauwerks. Im 
Schnitt sind jährlich ca. 2.000 EUR für Kontrollen/ Reparaturen an den Überbauauflagern 
notwendig. Dazu kommen ca. alle 4-5 Jahre Aufwändungen für die Sanierung des Deckbelags 
der Brücke, also die großflächige Ausbesserung des Gussasphaltbelags in Höhe von ca. 8.000 
EUR. 

Fragen zum geplanten Ersatzneubau: 

7. Wie ist der aktuelle Planungsstand? 

Die technische Planung für den Brückenersatz und die Verlegung des Bahnübergangs ist nicht 
problematisch. Nach wie vor ist die naturschutzrechtliche Genehmigung das größte Problem. 
Es wird nach aktueller Planung durch die Trassenverlagerung der Straße und des 
Bahnübergangs in ein FFH-Gebiet eingegriffen und ein sogenannter Lebensraumtyp zerstört. 

Die Umweltbelange wurden in Form eines Landschaftspflegerischen Begleitplans (LBP), eines 
Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages und in Form zweier Vorprüfungen (für das FFH-Gebiet 
„Plane-Unterlauf" und für das Europäische Vogelschutzgebiet „Mittlere Havelniederung") 
bearbeitet. In Bezug auf das FFHGebiet „Stadthavel" fand eine vertiefende Betrachtung statt. 

Jahrelang wurde versucht über ein Plangenehmigungsverfahren Baurecht zu erlangen. Im 
letzten Jahr verstärkten sich die Positionen jedoch in Hinblick auf ein umfangreicheres 
Planfeststellungsverfahren. 

Das Planungsbüro für den LBP und damit die naturschutzrechtlichen Belange war lange Zeit 
ein Büro aus Rathenow. Es war ein Sub-Unternehmen für das durch die Stadt beauftragte 
technische Planungsbüro aus Potsdam, das bereits seit 2008 mit dem Vorhaben beschäftigt 
ist. Im September letzten Jahres wurde vom Landschaftsplaner angezeigt, dass man für das 
Projekt nicht mehr zur Verfügung steht. Daraufhin wurde ein neues - und vor allem 
geeignetes - Planungsbüro für den LBP gesucht. Anfang dieses Jahres konnte ein Berliner 
Büro gefunden und beauftragt werden. Wichtig aus städtischer Sicht war dabei, dass dieses 
Büro neben der fachlichen Eignung auch gute Verbindungen zur DB AG hat. Dem Büro 
wurden die bisherigen Unterlagen zur Verfügung gestellt. 
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Nach Sichtung der Unterlagen, Ortsbesichtigungen, ergänzenden Recherchen zum 
Lebensraumtyp-Bestand und Absprachen mit Vertretern des Landesamtes für Umwelt gibt es 
nun die Hoffnung, dass doch kein Planfeststellungsverfahren notwendig wird, sondern im 
Zuge einer Plangenehmigung das Baurecht erlangt wird. 

8. Wie ist der aktuelle Stand für das erforderliche Genehmigungsverfahren? 

Ende September 2022 gibt es ein Abstimmungsgespräch im Landesamt für Umwelt. Zur 
Vorbereitung ist eine Informationsunterlage erarbeitet worden, die neue Erkenntnisse der 
Abgrenzung des FHH-Gebiets und der Lebensraumtyp-Fläche beinhalten. Es ist zu klären, ob 
dadurch eine Vorprüfung der Verträglichkeit des Eingriffs durch die Bauarbeiten für das 
Schutzgebiet ausreichend ist. 

9. Welche Probleme gilt es noch aus dem Weg zu räumen? 

Siehe Ausführungen zu Punkt 7. und 8.. 

10.Bitte stellen Sie einen aktuellen Projektablaufplan mit einer belastbaren Zeitschiene (Planung, 
Genehmigungsverfahren, Vorbereitung Ausschreibung, Vergabe der Bauleistungen, Bauausführung) 
dar. 

Eine belastbare Zeitschiene kann erst nach dem o. g. Gespräch im Landesamt für Umwelt 
erarbeitet werden. 

Fragen zum Radweg 

11.Wie sieht die Verkehrsführung des stadtauswärts weiterführenden Radwegs aus? 

Im Verlauf der Brücke und des neuen Bahnübergangs sind beidseitige Geh- und Radwege 
vorgesehen. Ein verbindlicher Bau für eine Weiterführung eines stadtauswärtsführenden 
rechtsseitigen Geh- und Radweges ist nicht entschieden. Auf jeden Fall wird der bisherige 
Schutzstreifen bis zur Einmündung des Wittstocker Gässchens beibehalten. Dort ist nach 
bisheriger Konzeption vorgesehen, eine Querungshilfe in Form einer Mittelinsel herzustellen. 
Dafür bedarf es aber auch eines Umbaus der Haltestelle. Eine Weiterführung des 
Schutzstreifens in Richtung Wilhelmsdorf ist denkbar und Gegenstand weiterer Planungen. 
Ein Schutzstreifen bedingt, dass eine Höchstgeschwindigkeit von maximal bis zu 50 km/h 
angeordnet ist und eine Begegnung von 2 PKW im Gegenverkehr ohne Überfahren des 
Schutzstreifens möglich ist. 

12.Könnte der Angebotsstreifen (Fahren auf der Fahrbahn) durch einen ausreichend breiten 
Zweirichtungsradweg ersetzt sowie eine sichere Querungsmöglichkeit im Vorfeld des 
Bahnübergangs eingerichtet werden? 

Zweirichtungsradwege sollen möglichst nicht angeordnet werden, da sie im Vergleich zu 
Einrichtungsradwegen mehr Konfliktpotenzial aufweisen und damit eine geringere 
Verkehrssicherheit bieten. Im Bereich von vorhandenen Radwegen haben 
Zweirichtungsradwege zumeist ihren Bestand durch Duldung. Bei Neubaumaßnahmen wird 
auf Einrichtungsradwege orientiert. 

13.Wie sieht die Verwaltung konzeptionell die Radwegführung im Zuge der Wilhelmsdorfer 
Landstraße bis nach Wilhelmsdorf, insbesondere in Bezug auf die Schulwegsicherung? 

Zwischen Innenstadt und Planebrücke gibt es bereits durchgängige Radwege im jeweiligen 
Einrichtungsverkehr. 
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Für den Bereich zwischen Planebrücke und Wilhelmsdorf gelten die unter 11. und 12. 
gemachten Bemerkungen. 

Der Radverkehr hinsichtlich der Schulwegsicherung bedarf besonderer Aufmerksamkeit. 
Bisher ist der vorhandene Zweirichtungsradweg auf der stadtauswärtigen linken Seite 
(zwischen Wittstocker Gässchen und Wilhelmsdorf) mit einer hohen Nutzung belegt. 
Signifikante Unfallzahlen mit Schulkindern sind nicht präsent. Durch die Verwaltung sind in 
den letzten Jahren insbesondere an den Einmündungen der Ziesarer Landstraße durch 
Markierungen und stärkere Ausleuchtungen Verbesserungen der Verkehrssicherheit 
geschaffen worden. Es gibt bisher noch keine verbindlichen Festlegungen zu weiterführenden 
Planungen. 

Im Verkehrsentwicklungsplan sind Vorschläge für den Ausbau von Radverkehrsverbindungen 
zwischen Planebrücke und Schmöllner Weg nordwestlich der Bahntrasse der DB enthalten. 

Freundliche Grüße 

i. V. 

Michael Müller 
Bürgermeister 
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Britta Kornmesser 

Fraktionsvorsitzende 

Fon: 03381 21 15 21 

Fax: 03381 21 15 88 

Email:Fraktion@SPD-Stadt-Brandenburg.de 

Brandenburg an der Havel, den 8. August 2022 

Anfrage zum Bauzustand der bestehenden Planebrücke, zum Sachstand für einen Ersatzneubau sowie 
zum weiterführenden Radweg Richtung Wilhelmsdorf 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

die bestehende alte Planebrücke soll schon seit Jahren durch einen Neubau ersetzt werden. Die Brücke befindet sich in 
einem schlechten Bauzustand, siehe Anlage. Die Verkehrssituation an dieser Stelle ist für alle Verkehrsbeteiligte schwie-
rig und gefährlich. 
Die Planungen für einen Ersatzneubau laufen bereits seit September 2007. Schon damals begründete die Stadt in einer 
Pressemitteilung: „Das bestehende Bauwerk ist 1983 als Dauerbehelfsbrücke ertüchtigt worden und hat die veran-
schlagte Nutzungsdauer längst überschritten." Bis heute liegt noch immer kein Baurecht für einen Neubau vor. Seitens 
der Stadtverordnetenversammlung wurden bereits mehrere Anfragen zum Planungs-, Genehmigungsfortschritt und ei-
ner möglichen Bauausführung gestellt, so u.a. die Anfragen 310/2019; 167/2020 und 289/2020. 
Im Juni 2020 wurde im Rahmen der Beantwortung der Anfrage 167/2020 seitens der Verwaltung ausgeführt, dass die 
Planungen für den Ersatzneubau der Brücke und die Errichtung des neuen Bahnübergangs im „Entwurf vorliegen und 
ebenso die Straßenplanung mit dem neuen Querschnitt fertig sei. Allerdings führe das Vorhaben zu einem teilweisen 
Flächenentzug in einem prioritären FFH-Gebiet. Um das Vorhaben trotzdem zulassen zu können, waren durch die Stadt 
als Vorhabenträger noch die Prüfung von Alternativen erforderlich und es mussten Koheränzmaßnahmen zum Ausgleich 
des Verlustes des Lebensraumtyps vorgeschlagen werden. Durch die Stadt wurden daraufhin geeignete Maßnahmen 
gesucht und der oberen Naturschutzbehörde vorgeschlagen. Die Anfrage der Stadt beim Landesamt für Umwelt zu 
möglichen Köhärenzsicherungsaßnahmen wurde beantwortet mit dem Hinweis, dass Ergänzungen des Maßnahmen-
konzeptes zu erarbeiten sind. In der Beantwortung der Anfrage 167/2020 führte die Verwaltung aus, dass die Ergänzun-
gen sich aktuell in Bearbeitung befinden und im Juli 2020 abgeschlossen sein sollen. Danach sei zu entscheiden, ob die 
Unterlagen für ein Plangenehmigungsverfahren ausreichend sind oder letztendlich doch ein Planfeststellungsverfahren 
mit Umweltverträglichkeitsprüfung notwendig wird. 
Im November 2020 erfolgte eine Nachfrage der FDP-Fraktion (Anfrage 289/2020) zum Sachstand. Gemäß Beantwor-
tung der Anfrage seitens der Verwaltung war die Variantenuntersuchung zu den möglichen Trassenführungen zu diesem 
Zeitpunkt abgeschlossen. Die Planungen zur Ersatzhabitat für Zauneidechsenvorkommen war zu diesem Zeitpunkt noch 
in Bearbeitung. Die ursprünglich für Ende Oktober 2020 angestrebte Bewertung der Varianten konnte bis dato (Nov. 
2020) nicht erfolgen. Das Planungsbüro arbeite die bisher umfangreich vorliegenden Unterlagen auf und bereite die 
Einreichung des Genehmigungsverfahrens vor. Die noch ausstehenden Unterlagen würden im Januar 2021 eingepflegt 
bzw. nachgereicht werden. Nach wie vor sollten im Januar 2021 Antragsunterlagen zur Entscheidung des Verfah-
rens beim Landesamt für Bauen und Verkehr eingereicht werden. Nun sind wiederum 1,5 Jahre vergangen, ohne 
dass seitens der Verwaltung eine klare Perspektive für einen Baubeginn der neuen Brücke aufgezeigt wurde. 

Die vorhandene Brücke befindet sich offenkundig inzwischen in einem sehr schlechten, wenn nicht sogar bedenklichen 
Bauzustand. Aufgrund der warmen und trockenen Wetterlage ist das Flussbett der Plane derzeit ausgetrocknet und so 
war es möglich die, die Brücke auch von unten in Augenschein zu nehmen. Nach meinem Eindruck, ist die sichtbare 
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Bausubstanz in einem sehr schlechten Zustand. Die Hauptträger und Querverbindungsstreben weisen sehr starke Kor-
rosionserscheinungen auf. Die Trägerbohlen der Brückenkappen sind so stark korrodiert, dass ein großer Lochfraß er-
kennbar ist. Auch die Auflager sind erkennbar massiv geschädigt. Es besteht die Befürchtung, dass es aus Gründen der 
Bauwerkssicherheit zu einer Nutzungseinschränkung oder -untersagung kommen kann. 

Der sich rechtsseitig nach dem Brückenbauwerk für Radfahrer anschließende Angebotsstreifen Richtung Wilhelmsdorf 
wurde vor einiger Zeit mit einer gestrichelten Linie auf der Fahrbahn markiert. Fahrradfahrer haben diesen gekennzeich-
neten Streifen zu benutzen, müssen allerdings nach einigen hundert Metern über die Straße auf den parallel zur Straße 
führenden Radweg wechseln. Die Benutzung des mit einer Strichellinie markierten Angebotsstreifens wird von vielen 
Fahrradfahrern Richtung Scholle als gefährlich empfunden. Ich selbst habe die Situation erlebt, dass bei Stau nach 
Schrankenöffnung sich in beiden Richtungen eine große Anzahl an Autos begegnen und zusätzlich noch Fahrradfahrer 
den vorgeschriebenen Radfahrbereich benutzen müssen. Die Platzverhältnisse sind hier für die Verkehrsteilnehmer sehr 
beengt. Ein Überholen der Radfahrer durch Autos bei Gegenverkehr führt regelmäßig zu gefährlichen Situationen und 
zu Unsicherheit bei den Verkehrsteilnehmern. Nach Aussage der Verwaltung sollte die Zweckmäßigkeit dieser Fahrrad-
weglösung Lösung im Nachgang evaluiert werden. 

Vor dem Hintergrund der oben gemachten Ausführungen bitte ich um die Beantwortung meiner nachfolgenden Fra-
gen bis 05.09.2022: 

Fragen zum Bauzustand der vorhandenen Brücke: 

1. Gab es in der Vergangenheit regelmäßige Untersuchungen des Bauzustandes der Brücke? 
2. Wurden Bauwerksprüfungen nach DIN 1076 durchgeführt? Wenn ja, wann war die letzte Hauptprüfung / ein-

fache Prüfung? 
3. Welche Ergebnisse und Feststellungen wurden dabei getroffen? 
4. Wie wird der aktuelle Brückenzustand durch die Verwaltung eingeschätzt und ist die Verkehrssicherheit noch 

gewährleistet? 
5. Besteht die Gefahr einer Nutzungseinschränkung bzw. Nutzungsuntersagung? 
6. Werden bis zum Ersatzneubau Sicherungsmaßnahmen an der bestehenden Brücke erforderlich? Wenn ja, in 

welchem Umfang und mit welchen Kosten ist zu rechnen? 

Fragen zum geplanten Ersatzneubau: 

7. Wie ist der aktuelle Planungsstand? 
8. Wie ist der aktuelle Stand für das erforderliche Genehmigungsverfahren? 
9. Welche Probleme gilt es noch aus dem Weg zu räumen? 
10.Bitte stellen Sie einen aktuellen Projektablaufplan mit einer belastbaren Zeitschiene (Planung, Genehmi-

gungsverfahren, Vorbereitung Ausschreibung, Vergabe der Bauleistungen, Bauausführung) dar. 

Fragen zum Radweg 

11.Wie sieht die Verkehrsführung des stadtauswärts weiterführenden Radweg aus? 
12.Könnte der Angebotsstreifen (Fahren auf der Fahrbahn) durch einen ausreichend breiten Zweirichtungsrad-

weg ersetzt sowie eine sichere Querungsmöglichkeit im Vorfeld des Bahnübergangs eingerichtet werden? 
13.Wie sieht die Verwaltung konzeptionell die Radwegführung die Radwegführung im Zuge der Wilhelmsdorfer 

Landstraße bis nach Willhelmsdorf, insbesondere in Bezug auf die Schulwegsicherung? 

Vielen Dank für Ihre Bemühungen! 

Mit freundlichen Grüßen 

gi,g7e 
J 

Britta Kornmesser 
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